
Selbstauskunft 
 
 

 

Nach § 88 Absatz 2 HKVG1 unterliegen Rechtsgeschäfte mit ehren-, neben- oder 

hauptamtlich Beschäftigten der vertragsschließenden kirchlichen Körperschaft (z.B. 

Kirchengemeinde) der Anzeigepflicht mit Genehmigungsvorbehalt  durch das Konsistorium 

der EKBO. Gleiches gilt für bestimmte Angehörige der Beschäftigten. 
 

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, die folgende Erklärung abzugeben: 
 
 
 

Name:    
 

1. (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Ich, meine Ehegattin bzw. mein Ehegatte, meine Partnerin bzw. mein Partner 

in Eingetragener Lebenspartnerschaft, ein Elternteil oder ein 

Schwiegerelternteil sind bei 

 
 

(Name der kirchlichen Körperschaft, mit der der Vertrag geschlossen wird) 

ehren-, neben- oder hauptamtlich tätig. 
 
 
 

 

Ich, meine Ehegattin bzw. mein Ehegatte, meine Partnerin bzw. mein Partner 

in Eingetragener Lebenspartnerschaft, ein Elternteil oder ein 

Schwiegerelternteil sind nicht bei 

 
 

 

(Name der kirchlichen Körperschaft, mit der der Vertrag geschlossen wird) 

ehren-, neben- oder hauptamtlich tätig. 
 

 
2. 

Mir ist bekannt, dass Verträge, die der Anzeigepflicht mit Genehmigungsvorbehalt unterliegen, 

erst mit Mitteilung, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt  oder die Genehmigung 

erteilt wird, wirksam werden. 

 
 
 
 

 
 

Ort, Datum und Unterschrift 
 
 
 

 

1
Kirchengesetz über die Haushalts-, Kassen- und Vermögensverwaltung der Evangelischen Kirche Berlin- 

Brandenburg-schlesische Oberlausitz (HKVG), (www.kirchenrecht-ekbo.de Nr. 527) 

Wortlaut § 88 Absatz 2 Nr. 1 HKVG: 
 Beschlüsse und Rechtsgeschäfte über folgende Gegenstände unterliegen der Anzeigepflicht mit kirchenaufsichtlichem Genehmigungsvorbehalt des     
Konsistoriums, es sei denn eine Rechtsverordnung bestimmt etwas anderes: 
Rechtsgeschäfte mit Mitarbeitenden der Körperschaft sowie mit deren Eltern, Ehegattinnen oder Ehegatten, Partnerinnen oder Partnern in 
eingetragener Lebenspartnerschaft,, Kindern und Schwiegerkindern soweit sie nicht die kurzfristige Überlassung von Räumen Gegenständen 
betreffen oder unter Absätze 1, 3 oder Absatz 4 Nummer 2 oder 4 fallen.  

Stand:  Januar 2020 





http://www.kirchenrecht-ekbo.de/

